
Landratsamt Kronach 
Gesundheitsamt 

 

 
 
Belehrung des Gesundheitsamtes 

nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG)* 

 

 

Einverständniserklärung der Personensorgeberechtigten 
 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn  

 

Name: _______________________________ 

 

Vorname: _______________________________ 

 

Geburtsdatum: _______________________________ 

 

Anschrift: _______________________________ 

 

 

eine Bescheinigung gemäß § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz beantragt. 

 

Die Anlage mit einem Auszug aus dem Infektionsschutzgesetz habe ich erhalten. Über die 

Mitteilungspflicht gegenüber dem Arbeitgeber gemäß § 43 Abs. 2 IfSG wurde ich unterrich-

tet.  

 

  

 
 

 

______________________________                                       ______________________________ 

Ort, Datum                                   Unterschrift Sorgeberechtigter  
 

 

 

 

 

Wichtiger Hinweis:  

Dieses Blatt bitte unterschrieben zur Belehrung mitbringen! 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

x x 
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Auszug aus dem § 42 des Infektionsschutzgesetzes 
 

 

 

(1) Personen, die  

1. an Typhus abdominalis, Paratyphus, Cholera, Shigellenruhr, Salmonellose, einer 

anderen infektiösen Gastroenteritis oder Virushepatitis A oder E erkrankt oder dessen 

verdächtig sind, 

 

2. an infizierten Wunden oder an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die Mög-

lichkeit besteht, dass deren Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen werden 

können, 

 

3. die Krankheitserreger Shigellen, Salmonellen, enterohämorrhagische Escherichia coli 

oder Choleravibrionen ausscheiden, 

dürfen nicht tätig sein oder beschäftigt werden  

 

a) beim Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen der in Absatz 2 genannten Le-

bensmittel, wenn sie dabei mit diesen in Berührung kommen, oder 

b) in Küchen von Gaststätten und sonstigen Einrichtungen mit oder zur Gemeinschafts-

verpflegung. 

 

 

Satz 1 gilt entsprechend für Personen, die mit Bedarfsgegenständen, die für die dort genann-

ten Tätigkeiten verwendet werden, so in Berührung kommen, dass eine Übertragung von 

Krankheitserregern auf die Lebensmittel im Sinne des Absatzes 2 zu befürchten ist. Die Sät-

ze 1 und 2 gelten nicht für den privaten hauswirtschaftlichen Bereich. 

 

(2) Lebensmittel im Sinne des Absatzes 1 sind  

1. Fleisch, Geflügelfleisch und Erzeugnisse daraus 

2. Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis 

3. Fische, Krebse oder Weichtiere und Erzeugnisse daraus 

4. Eiprodukte 

5. Säuglings- und Kleinkindernahrung 

6. Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse 

7. Backwaren mit nicht durchgebackener oder durcherhitzter Füllung oder Auflage 

8. Feinkost-, Rohkost- und Kartoffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen, andere emulgier-

te Soßen, Nahrungshefen 

9. Sprossen und Keimlinge zum Rohverzehr sowie Samen zur Herstellung von Spros-

sen und Keimlingen zum Rohverzehr. … 
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Auszug aus dem § 43 des Infektionsschutzgesetzes 
 

 

(1)  Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig 

nur dann ausüben und mit diesen Tätigkeiten erstmalig nur dann beschäftigt werden, 

wenn durch eine nicht mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsam-

tes oder eines vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie  

 

1. über die in § 42 Abs. 1 genannten Tätigkeitsverbote und über die Verpflichtungen 

nach den Absätzen 2, 4 und 5 in mündlicher und schriftlicher Form vom Gesund-

heitsamt oder von einem durch das Gesundheitsamt beauftragten Arzt belehrt wur-

den und 

 

2. nach der Belehrung im Sinne der Nummer 1 schriftlich erklärt haben, dass ihnen 

keine Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot bei ihnen bekannt sind. 

 

 

Liegen Anhaltspunkte vor, dass bei einer Person Hinderungsgründe nach § 42 Abs. 1 

bestehen, so darf die Bescheinigung erst ausgestellt werden, wenn durch ein ärztli-

ches Zeugnis nachgewiesen ist, dass Hinderungsgründe nicht oder nicht mehr beste-

hen. 

 

 

(2)  Treten bei Personen nach Aufnahme ihrer Tätigkeit Hinderungsgründe nach § 42 

Abs. 1 auf, sind sie verpflichtet, dies ihrem Arbeitgeber oder Dienstherrn unverzüg-

lich mitzuteilen. 

 

… 

 

 

(6)  Im Falle der Geschäftsunfähigkeit oder der beschränkten Geschäftsfähigkeit 

treffen die Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 2 denjenigen, 

dem die Sorge für die Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft auch den 

Betreuer, soweit die Sorge für die Person zu seinem Aufgabenkreis gehört.  
 

 

 


